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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Die am 13. Juli 1982 eingegangene und am 9. Februar 1983 
veröffentlichte europische Patentannieldung 82 106 242.9 
mit der Verbffentlichungsnurnmer 0 071 071, fUr weiche die 
Prioritt der Voranmeldung in der Bundesrepublik 
Deutschland vom 16. Juli 1981 in Anspruch genominen wird, 
wurde durch die Entscheidung der PrUfungsabteilung des 
Europâischen Patentamts vom 4. März 1986 zurUckgewiesen. 
Der Entscheidung liegen die ursprUnglichen 2 AnsprUche zu-
grunde, von denen Anspruch 1 folgenden Iwrtlaut hat: 

"Verfahren zur Herstellung einer wäLrigen Dispersion von 
Copo1merisaten, die mit Aminoplasten in der Särme vernetz-

bar sind, durch Copolymerisation von Styrol und/oaer Me-
thylmethacrylat als slharachendeIs  Komponente, 2-Eh1hexy1-
acrylat und/oder Butylacrylat und/oder Ethylacrylat als 

"weichmachende °  Komponente, Hydroxeth 1(meth)acrylat 
und/oder Hydroxylpropyl(meth)acrylat, Acry1sure und/oder 

Methacry1sure sowie einem Amid und/oder einem N-Meth1o1a-

mid und/oder einem veretherten N-Methylolamid einer V. , - 
ungesättigten Carbonsure in wäLriger Phase in Gegenwart 
eines Emulgators und eines radikalbildenden Initiators, da-

durch gekannzeichnet, daL ein Gemisch aus 

40-60 Gew.-% Methylmethacrylat oder Styrol oder eines 
Gemischs dieser Monomeren, 

30-50 Gew.-% Ethylacrylat, Butylacrylat oder 2-Ethyl-
hexylacrylat oder elnes Gemischs dieser Monomeren, 

5-15 Gew.-% Hydroxyethylacrylat, Hydroxyethylmeth-

acry lat, fly droxypropy lacry lat oder fly droxypropy imeth-

acrylat oder eines Gemischs dieser Monomeren, 
1-5 Gew.-% Acry1sure oder Methacrylsäure oder eines 

Gemischs dieser Monomeren und 

'p 
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V. 	0,5-5 Gew.-% eines Ainids oder N-Methylolamids oder 
eines veretherten N-Methlolamids einer , -ungesät-
tigten Carbonsäure oder eines Gemischs soicher Mono-
meren 

copolymerisiert wird. N  

Die Zurckweisung wird mit mangeinder erfinderiacher Ttig-
keit begrUndet. 

In der FR-A- 2 334 729 (1) sei bereits ein Verfahren zur 
Herstellung von wäLrigen Dispersionen durch Copolymerisa- 
tion von Styrol und/oder Methlmethacrylat mit Ethyl-, 
Butyl- oder 2-Ethyihexylacrylat, Hydroxyethl- oder 
Hydroxypropylmethacrylaten, Acryl- oder Methacrylsaure und 
Amiden., P -ungesttigter Carbonsäuren beschrieben. Auch 
die dort genannten Mengenverhältnisse fUr die 
Kmponenten I, II, IV und V lgen in dem erfindungsgemL 
genannten Rahmen. Lediglich die Verwendung einer Menge von 
5-15 Gew.-% der Komponente III werde in diesem Stand der 
Technik nicht beschrieben. 

FUr den Fachmann, der sich die Aufgabe gesteilt habe, die 
wärigen Dispersionen nach (1) 60 abzuwandeln, daL sie mit 
einem Aminoplastharz in der W&rme vernetzbar sind, läge 
diese MaLnahine nahe. Denn der Fachinann wisse aus FR-A- 
1 514 096 (3), daC Verbindungen vie Hydroxylethl- oder-

Hydroxypropylacrylat bzw. -methacrylat die Eignung der 
Copolymeren zur Vernetzung mit Formaldehyd-Melainin Konden-
sationsprodukten, d. h. Aminoplasten, verbessern. 

Gegen diese Entacheidung richtet sich die sin 3. Mai 1986 
unter Entrichtung der BeschwerdegebUhr erhobene Beschwerde, 
die am 12. Juli 1986 im wesentlichen wie folgt begrUndet 
wurde: 
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Nach dem Stand der Technik (1) handele es sich urn feintei-

lige DisersiOflefl, die zum Grundieren und Verfestigen von 

porösen Substraten dienen sollen. Das Ziel sei aabei, daLi 

dás feinteilige Polymerisat tief in den Untergrund em-

dringe, was vorher nur mit organisch gelösten Tiefgrundie-

rungen möglich gewesen sei. Anders als bei einezn Lack, in 

dem die Dispersion gemäL. der vorliegenden Anmeldung ais 

Bindemittel dienen soil, spiele bei soichen Tiefgrundie-

rungen die Oberflche keine Rolle. 

Die Entgegenhaltung (3) befasse sich mit wäfrigen Polymer-

Lösungen, die in Lacken für OberflächenbeschiChtUflg einge-

setzt werden. Dieses Dokument leite den Fachrnann davon weg, 

Dispersionen statt Lösungen als Bindemittel. für Lacke in 

Betracht zu ziehen. 

IV. Die BeschwerdefUhrerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Eritscheidung und die Erteilung eines Patents 

auf der Grundlage der ursprUnglich eingereichten Un- 

terlagen. 

Ent scheidung sgrUnde 

I. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Pegel 64 EPU; sie 1st daher zulssig. 

2. 	Obwohl nach stndiger Praxis der Kammer das Dokument als 

nchstliegender Stand der Technik zu betrachten 1st, das 

sowohi in Bezug auf Zusanunensetzung als auch Anwendung den 

Gegenstand der Erfindung am nchsten kommt, betrachtet die 

Kammer hier - weil die Vorinstanz in Ihrer Entscheidung von 

(1) ausgegangen ist - das Dokument (1) als nächstkommendefl 

Stand der Technik. Dort wird eine wäLrige Dispersion von 

Copolymerisaten von Sty rol und/oder Methylmethacrylat mit 
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Eth1-, Butyl- oder 2-Ethylhexy1acr1at und gegebenenfalls 
H. droxeth 1- oder By droxyipropylmethaCry laten • Acry 1-oder 
Methacrylsäure und Azniden , -ungesttigter Carbonsuren 
beschrieben (vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 3, 
Zeilen 18-26 und Seite 4, Zeilen 1-6). Auch die 
MengenverhltfliS8e liegen mit Ausnahnie 	der 

Hydroxyethyl-oder Hy dropropy lmethacry late in dem in An-
spruch 1 der Patentanmeldung genannten Rabmen (vgl. (1) An-
spruch 1), wie die Vorinstanz tutreffend ausgefUhrt hat. 

Die DispersiOflen nach (1) sind zur Grundierung porser Sub-

strate wie z.B. Iblz. Gipsplatten, Tonpiatten, Zementplat-
ten etc. bestiinmt (vgl. Seite 9, Zeilen 23-30) und haben 
die Eigenschaft, tief in die Materia]n einzudringen und 
sie zu verfestigen, wodurch die Haftung eines spter 
aufzubringenden Uberzugs verbessert wird (vgl. Seite 10, 

Zeilen 20-22). 

DemgegenUber ist es Aufgabe der Erfindung, dieses Verfahren 
zur Berstellung einer wäLrigen Dispersion von 
Copolymerisaten so zu modifizieren, daL die Dispersion mit 
Azninoplasten in der Wrme vernetzbar ist und sich als 
Uberzug fUr Metalle eignet und dabei frei von Fehiern in 
der Oberflche ist. 

3. 	Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren zur Berstel- 
lung eineTwäLrigen.DisperSiOfl von Copolymerisaten durch Co-
polymerisation eines Gemieches aus: 

40-60 Gew.-% Methylmethacrylat oder Styrol oaer eines 
Gemisches dieser Monomeren, 
30-50 Gew.-% Ethylacrylat, Butylacrylat oder 2-Ethyl-
hexylacrylat oder eines Gemisches dieser Monomeren, 

5-15 Gew.-% HydroxyethylaCrylat, 
Hydroxyethy imethacrylat, Hydroxypropylacrylat oder By- 
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droxypropylmethacr'1at oder eines Gemisches dieser Mo-
nomeren, 
1-5 Gew.-% Acrylsäure oder Methacrylsäure oder eines 
Gemisches dieser Monomeren und 
0,5-5 Gew.-% eines Axnids oder N-Methlo1amids ocier 
eines veretherten N-Methylolamids einer , -ungest- 

tigten Carbonsäure oder eines Gemisches soicher Mono- 
meren 

bereitgestellt. 

Diese Aufgabe 1st nach Uberzeugung der Kaminer glaubhaft ge-
lost, wie aus den Anwendungsbeispielen in der Beschreibung 
hervorgeht. 

Ein derartiges Verfahren ist - wie die PrUfung der vorlie-
genden Druckschriften durch die Kammer in Ubereinstiminung 
mit der Vorinstanz ergeben hat - nicht vorbeschrieben, also 
neu. Das am nchsten koinmende Dokument (1) beschreibt zwar 

eine Dispersion von Copolymerisaten, die die Komponente III 
nur gegebenenfalls in geringfUgiger Menge - ohne 

spezifische Mengenangaben - enthalten (vgl. Seite 2, 

Zeilen 30-31, Seite 19, Zeilen 13-14). Die Kammer hat 
keinen Anhaltspunkt dafUr, da( hierunter, sowie bei der 
weiteren Spezifikation, wonach Art und Menge dieser 
Komponente nicht die Stabilität des gebildeten Polymerisats 

vermindern und dessen Verseifung begUnstigen darf (vgl. 
Seite 4, Zeilen 27-30), aus fachinnnischer Sicht genau der 

anmeldungsgemRL angegebene Mengenbereich zu verstehen 1st. 

Es 1st daher zu pr1f en, ob die Herstellung der Copol'meri-

sat-Dispersion gemäI Anspruch 1 auf erfinderischer Tätig-
keit beruht. 

S 
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5.1 FUr diese Frage kornmt es darauf an, ob es fUr den Fachinann 

nahelag, die Lösung der bestehenden Aufgabe, nm1ich die 

Bereitstellung einer wáLrige Dispersion von 

Copolymerisaten, die mit Aminoplasten in der WIrme 

vernetzbar sind und sich als in der Oberflche fehlerfreie 

Uberzfige fUr Metalle eignen, in der Erhöhung auf 5-15 Gew.- 

S der in der Dispersion nach (1) nur gegebenenfalls in 

geringffigiger Menge vorhandenen Komponente III zu suchen. 

5.2 Die Einspruchsabteilung geht in Ihrer Entscheidung davon 

aus, daL die erfindungsgemäL hergestelite Copolymerisat- 

Dispersion f fir den Fachznann in naheliegender Weise aus 

einer Koinbination der Dokumente (1) und (3) hervorgeht. 

5.3 Diese Entscheidung kann schon deshaib kein Bestand haben, 

weil die Einspruchsabteilung zwei Dokumente koznbiniert hat, 

die in Bezug auf Zielsetzung weder miteinander noch mit aer 

erfindungsgemäL. anvisierten Aufgabe vereinbar sind. 

	

5.4 	Dokument (1) (vgl. Seite 1, Zeilen 5-14; Seite 2, Zeile 17 

- Seite 3, Zeile 4; Seite 10, Zeilen 13 und 24) betrif ft 

besonders feinteilige Dispersionen, die zum Grundieren und 

Verfestigen von porsen Substraten dienen sollen. DaB Ziel 

ist dabei, da( das feinteilige Polmerisat tief in den 

Untergrund eindringt, was vorher nur mit organisch geiösten 

.efgrundierungen mögiich war. Anders als bei einem Lack, 

in dem die Dispersion gemAL der vorliegenden Anmeldung als 

Bindemittel dienen soil, spielt bei soichen 

Tiefgrundieruflgefl die Oberflche keine Rolie. Die 

Fehlerfreiheit der 0berflche der UberzUge ist jedoch em 

wichtiger Bestandteil der erfindungsgemäL. gelösten 

Aufgabe. 

	

5.5 	Es wird zwar in Dokument (1) (vgl. Seite 3, Zeilen 22-26) 

darauf hingewiesen, daL man die Imponente III verwenden 
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kann, urn die Eigenschaften des Copolymeren zu modifizieren, 

jedoch fehien Angaben Uber die Zielsetzung der 
Modifikation. Ferner (vgl. Anspruch 1) wird die Komponente 
III nur gegebenenfalls und in kleinen Mengen eingesetzt. Es 
gibt keinen Anhaltspunkt dafUr, daL unter kleinen Mengen 
der Komponente III genau der erfindungsgemäL. angegebenen 
Menge von 5-15 Gew.-% zu verstehen ist und daL eine soiche 
Menge die bestehende technische Aufgabe lost. 

5.6 	Die Entgegenhaltung (3) befatt sich ebenfalls mit einern 
anderen Problem, n.mlich der Bereitstellung wäLriger 
Copolymerlösuflgefl. Diese Lösungen kOnnen fUr die 
OberflächeflbeSChiChtUng eingesetZt wercien und -sollen daher 

ebenfalls zu mOglichst fehlerfreien Oberflächen fUhren. 

Die Copolyrnerisate nach der Entgegenhaltung (3) werden 
durch copolymerisation in wasserfreien Lösungen hergesteilt 

und haben irn Vergleich zu den durch Emulsionspolymerisation 

hergesteilten Copolymeren niedrige Molgewichte und 
Viskosität (vgl. Seite 1, rechte Spalte, letzer Absatz). 

1kuinent (3) erwähnt zwar bei1ufig (vgl. Seite 2, rechte 

Spalte, letzte Zeilen bis Seite 3, erster Absatz), daI die 

Copolymer i sati on von 3 bis 30 % eines Monomers, mit freien 
Hydroxyigruppen unter anderem die Eignung der Copolymeren 

zur Vernetzung mit Forrnaldehyd-Melainifl 

KondensatiOnSprodUktefl, d.h. Axninoplasten verbéssert. Als 

Beispiele soicher Monomere werden unter anderem 
H droxyethyl-oder Hydroxypropylacrylat bzw. -methacry lat 

genannt. Hiervon geht jedoch keine Anregung aus, daL die 

aufgabengemäf anvisierte Bereitstellung wriger 
Dispersionen von Copolymerisaten, die mit Axninoplasten in 
der Wãrrne vernetzbar sind, gerade durch die Mafnahmen nach 

Anspruch 1 des Streitpatents realisiert werden könnte. 
Vielmehr lehrt (3), da( EinulsionspolymerisatiOfl zu 

Produkten fUhrt, die Verunreinigungen (Elektrolte, 

organische Saize etc) aufweisen und daher als 
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BeschichtungslaCke ungeeignet sind (vgl. Seite 1, rechte 

Spalte, Zeilen 3-12 i.V.m. Zeilen 28-34). Daher wird bei 
den Copolymerlbsungen nach (3) vorzugsweise mehr als 5% der 

Komponente IV eingesetzt, veil bei niedrigerein Gehalt keine 

Lösungen sondern Dispersionen entstehen (vgl. Seite 2, 

rechte Spalte unten). 

6. 	Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht somit auf erfinderi- 
scher Ttigkeit. Dies gilt auch fUr die von der Patentf-

higkeit des Verfahrensanspruchs getragenen Verwendungsan-

spruchs 2. 

Entscheidung sformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Entscheidung der Prifungsabteilung des Europäischen Pa-

tentaxnts wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zur1ckverwiesen nit der 

Auflage, ein europisches Patent auf Grund der ursprllnglich 

eingereichten Tinterlagen zu erteilen. 

Der Geschftsstel1enbeamte Der Vorsitzende 

, k ~r~r~ 
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